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ANFRAGE 

i 
I 
I • 

der fbgeordneten Haller, Dr. Schmldt 

an den Bundesminister für Justiz 

betreffend Verschuldensscheidung und Einigungen über die wesentlichen Scheidungsfolgen 

Die österreichischen Familienrichter haben anläßlich ihres heurigen Familienrichtertages die 

Forderung erhoben, die rechtlichen Folgen einer Ehescheidung vom Verschulden zu lösen 

und damit nicht nur zeitgemäße Lösungen zu erzielen, sondern auch den Aufwand für die 

normalerweise sehr umfangreichen Erhebungen der Gerichte für Verschuldensscheidungenzu 

vermeiden. 

Andererseits ist festzustellen, daß die für die Gerichte einfachere und für die Ehepartner 

kostengünstigere und schnellere einvernehmliche Scheidung oft zu mangelhaften Ergebnissen 

führt, weil von den einzelnen Richtern eine Einigung über die wesentlichen Scheidungsfolgen 

oft auch dann angenommen wird, wenn sie in Wahrheit nicht zur Gänze gegeben ist, für einen 

Partner zu unbilligen Folgen führt oder Auswirkungen (etwa im Sozialversicherungsrecht) nach 

sich zieht, die nicht vereinbart waren. 

Die unterzeichneten Abgeordneten stellen in diesem Zusammenhang an den Herrn Bundes

minister für Justiz die nachstehende 

Anfrage: 

1. Halten Sie eine Abschaffung'der Verschuldensscheidung für denkbar und begrüßens

wert? 

2. Wenn ja, werden Sie dem Nationalrat innerhalb dieser Gesetzgebungsperiode noch einen 

derartigen Gesetzesentwurf zuleiten können? 
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3. Wenn nein, warum teilen Sie die Meinung der österreichischen Familienrichter nicht? 

4. Werden Sie innerhalb der Richterausbildung darauf drängen, die Belehrung der 

unvertretenen Parteien im allgemeinen, im besonderen aber bei einvernehmlichen 

Scheidungen zu verbessern, auch wenn dies einen erheblich größeren Zeitaufwand der 

Richter bewirkt? 

5. Werden Sie andere Maßnahmen setzen, um bei einvernehmlichen Scheidungen den 

Betroffenen die Folgen ihrer Vereinbarung umfassender klarzumachen (etwa Auflegen 

von Formularen)? Wenn ja, welche? 
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